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Vorhaben Antrag auf Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG für den Wechsel des Anlagentyps der 
genehmigten Windenergieanlage Az.: 40867-21-600 vor der Errichtung auf den Typ ENERCON 
E-160 EP5 E3 R1 mit einer Nabenhöhe von 166,6 m, einem Rotordurchmesser von 160,0 m 
sowie einer Nennleistung von 5.560 kW in Altenbeken-Buke 

 

 
Antragsteller Windenergie Keimberg GbR, Vattmannstraße 3, 33100 Paderborn 
  
Grundstück Altenbeken, Feldflur 
  
Gemarkung Buke Buke  
Flur 2 2  
Flurstück 53 55  
    
Bezug Genehmigungsbescheid vom 16.09.2024, Az.: 40867-21-600 

 
 
 

Ä N D E R U N G S G E N E H M I G U N G S B E S C H E I D 
 

            Änderungsgenehmigung nach §§ 16, 16b Abs. 7 S. 3 BImSchG 
 
 
I. TENOR 
 
Mit Genehmigungsbescheid vom 16.09.2024 wurde der Windenergie Keimberg GbR gemäß der §§ 4 und 6 
Bundes-Immissionsschutzgesetz die Genehmigung zur Errichtung und zum Be-
trieb einer Windenergieanlage des Typs ENERCON E-160 EP5 mit einer Naben-
höhe von 166,6 m, einem Rotordurchmesser von 160,0 m sowie einer Nennleis-
tung von 4.600 kW in Altenbeken-Buke erteilt. 
 
 

Per Postzustellungsurkunde 

 
Windenergie Keimberg GbR 
Vattmannstraße 3 
 
33100 Paderborn 

Der Landrat  
Kreis Paderborn 
Dienstgebäude: C / E 
Büro: C.03.20 
Aldegreverstr. 10 – 14, 33102 Paderborn 

Ansprechperson: Herr Bielefeld 
Amt: Amt für Umwelt, Natur und Klima-
schutz 

05251 308-6663 
05251 308-6699 
bielefeldd@kreis-paderborn.de 

 
Mein Zeichen: 40429-26-600 
Datum: 22.05.2026 

Kreis Paderborn | Postfach 1940 | 33049 Paderborn 
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Entsprechend Ihres Antrages vom 02.03.2026, hier eingegangen am selben Tag, wird auf Grund der §§ 16, 
16b Abs. 7 S. 3 und 6 BImSchG in Verbindung mit §§ 1 und 2 der 4. BImSchV sowie Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 
zur 4. BImSchV die 
 

Genehmigung zur wesentlichen Änderung 
 
der Windenergieanlage Az.: 40867-21-600 vor der Errichtung durch Wechsel des Anlagentyps auf den Typ 
ENERCON E-160 EP5 E3 R1 mit einer Nabenhöhe von 166,6 m, einem Rotordurchmesser von 160,0 m sowie 
einer Nennleistung von 5.560 kW erteilt. 
 
Gegenstand der Änderungen: 
 

Typenwechsel der Windenergieanlage aus dem Aktenzeichen 40867-21-600 vor der Errichtung auf den Typ 
ENERCON E-160 EP5 E3 R1 mit einer Nabenhöhe von 166,6 m, einem Rotordurchmesser von 160,0 m sowie 
einer Nennleistung von 5.560 kW ohne Standortverschiebung. 
 
Standort der Windenergieanlage:  
 

Anlage Gemeinde Gemarkung Flur(e) Flurstück(e) East / North  

WEA Altenbeken Buke 2 53, 55 
32.494.524,00 
/ 5.732.886,00 

 
Genehmigter Umfang der Anlage und ihres Betriebes 
 

Anlage Typ Leistung / Modus Betriebszeit 

WEA ENERCON E-160 EP5 E3 R1 
5.560 kW 06:00 bis 22:00 Uhr 

4.400 kW / BM NR VIIs-1 22:00 bis 06:00 Uhr  

 

Soweit mit diesem Bescheid keine anderslautenden Festsetzungen und Nebenbestimmungen festgeschrie-
ben werden, behalten die Bestimmungen des Genehmigungsbescheides vom 16.09.2024,  
Az.: 40867-24-600 ihre Gültigkeit. 
 
Die Änderungsgenehmigung wird neben den vorgenannten Bestimmungen zu deren Inhalt und Umfang nach 
Maßgabe der folgenden Abschnitte dieses Genehmigungsbescheides erteilt: 
 

I.  Tenor 
II. Anlagedaten 
III.  Inhalts- und Nebenbestimmungen 
IV. Begründung 
V. Verwaltungsgebühr 
VI. Rechtsbehelfsbelehrung 
VII.  Hinweise 
 Anlagen 
 1. Auflistung der Antragsunterlagen 
 2. Verzeichnis der Rechtsquellen 
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II. LAGEDATEN 
 
Die Windenergieanlage wird einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und Nebeneinrichtungen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV in folgendem Umfang genehmigt: 
 

Typenbezeichnung ENERCON E-160 EP5 E3 R1 
Nennleistung 5.560 kW 
Rotordurchmesser 160,0 m 
Nabenhöhe 166,6 m 
Gesamthöhe 246,6 m 

 
 
III. INHALTS- UND NEBENBESTIMMUNGEN 
 
Um die Erfüllung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen werden ne-
ben den in Abschnitt I – Tenor – aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang der Änderungsgeneh-
migung zusätzlich die nachstehenden Nebenbestimmungen gemäß § 12 BImSchG festgesetzt:  
 

 
A. Befristung  
 
Die Genehmigung für die beantragte wesentliche Änderung der o.g. Anlage vor der Errichtung erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 4 Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides mit dem Betrieb der wesentlich geänder-
ten Anlage begonnen worden ist. 
 
 
B. Bedingungen  
 
Immissionsschutzrechtliche Bedingung 
 
1. Die beantragte Anlage darf nur in Betrieb gehen, wenn eine der folgenden, alternativen Voraussetzun-

gen vorliegt: 
 

• Die im Zeitpunkt dieser Genehmigung vorhandenen, in der vorgelegten Schallprognose nicht be-
rücksichtigten WEA mit Az. 2484-95-06 (Enercon E 40), Az. 1868-98-06 (DE Wind 48), Az. 1872-98-
06 (HSW 1000/57), Az. 629-10-14 (Enercon E-82), Az. 01349-10-14 (Enercon E-82), Az. 2772-91-06 
A (Nordex 150 kW), Az. 2772-91-06 B (Nordex 150 kW), Az. 2772-91-06 C (Nordex 150 kW), Az. 
2772-91-06 D (Nordex 150 kW) wurden inzwischen zurückgebaut. 

 

• Zu den im Zeitpunkt dieser Genehmigung vorhandenen, in der vorgelegten Schallprognose nicht 
berücksichtigten WEA mit Az. 2484-95-06 (Enercon E 40), Az. 1868-98-06 (DE Wind 48), Az. 1872-
98-06 (HSW 1000/57), Az. 629-10-14 (Enercon E-82), Az. 01349-10-14 (Enercon E-82), Az. 2772-91-
06 A (Nordex 150 kW), Az. 2772-91-06 B (Nordex 150 kW), Az. 2772-91-06 C (Nordex 150 kW), Az. 
2772-91-06 D (Nordex 150 kW) wurde vollständig der Verzicht auf den Nachtbetrieb erklärt. 
 

• Es wird im Rahmen eines Änderungsantrages eine überarbeitete Schallprognose vorgelegt, das auf 
der Windparkkonfiguration basiert, d.h. die in der vorgelegten Schallprognose der I 17 -Wind GmbH 
& Co. KG vom 01.04.2026, Bericht Nr. I17-Sch-2025-039 Rev.03 nicht berücksichtigten, aber zu 
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berücksichtigenden WEA mit Az. 2484-95-06 (Enercon E 40), Az. 1868-98-06 (DE Wind 48), Az. 1872-
98-06 (HSW 1000/57), Az. 629-10-14 (Enercon E-82), Az. 01349-10-14 (Enercon E-82), Az. 2772-91-
06 A (Nordex 150 kW), Az. 2772-91-06 B (Nordex 150 kW), Az. 2772-91-06 C (Nordex 150 kW), Az. 
2772-91-06 D (Nordex 150 kW) werden berücksichtigt. Im Zuge einer Änderungsgenehmigung wür-
den dann ggfs. erforderliche Betriebsbeschränkungen oder ein anderer Betriebsmodus festgelegt. 
Soweit für eine oder mehrere der vorgenannten WEA Verzichtserklärungen vorgelegt werden oder 
tatsächlich ein Rückbau erfolgt ist, kann eine Berücksichtigung dieser einzelnen Anlagen in der über-
arbeiteten Schallprognose unterbleiben.   

 
Baurechtliche Bedingungen 
 
Rückbauverpflichtungen 
 
2. Der Antragsteller wird verpflichtet, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zu-

rückzubauen und sämtliche Bodenversiegelungen zu beseitigen (§ 35 Abs. 5 BauGB). Diese Verpflichtung 
gilt auch für Rechtsnachfolger. 

 
Mit der Errichtung der Anlage darf erst begonnen werden, wenn zur Sicherung des Rückbaus der Anlage 
eine Sicherheitsleistung in Höhe von  
 

202.000,00 € 
(zweihundertzweitausend Euro) 

 
zugunsten des Kreises Paderborn erbracht und deren Eingang schriftlich bestätigt wurde.  
 
Die Sicherheitsleistung ist als unbefristete, selbstschuldnerische Bürgschaft einer deutschen Bank oder 
Sparkasse zugunsten des Kreises Paderborn, Aldegreverstraße 10–14, 33102 Paderborn, zu hinterlegen. 
Die Bürgschaft muss die jeweilige Windenergieanlage unter eindeutiger Angabe der East- und North-
Werte nach ETRS89/UTM beschreiben. 
 
Alternativ kann auch für jede einzelne Windenergieanlage ein Sparbuch mit entsprechender Einlage ge-
mäß den jeweiligen Anlagetypen als Sicherheitsleistung vorgelegt werden. 
 
Über die Freigabe der jeweiligen Sicherheitsleistung nach endgültiger Aufgabe der Nutzung der betref-
fenden Windenergieanlage entscheidet die Genehmigungs- bzw. Überwachungsbehörde. 
 

Standsicherheit 
 
3. Die Standsicherheit der beantragten Windenergieanlage ist durch eine Typenprüfung, eine EG-Konfor-

mitätsbescheinigung oder eine Einzelstatik nachzuweisen. Der Standsicherheitsnachweis ist spätestens 
vier Wochen vor Baubeginn bei der zuständigen Behörde vorzulegen. 
 
Der Nachweis muss mit den Angaben der technischen Baubeschreibung sowie den standortspezifischen 
Bodenkennwerten übereinstimmen. Vor Baubeginn ist zudem zu prüfen, ob Anpassungen aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten erforderlich sind. Eine geänderte Statik oder Abweichungen zur geprüften Ty-
penstatik bedürfen einer gesonderten behördlichen Zustimmung. 
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Baugrundgutachten 
 

4. Die Bodenkennwerte für den jeweiligen Gründungsbereich sind zu ermitteln und spätestens vier Wo-
chen vor Baubeginn durch ein Bodengutachten zu bestätigen (vgl. Typenprüfbericht). Vor Be-ginn der 
Fundamentierungsarbeiten ist zudem ein abschließender Bericht zur Freigabe der Bau-grube durch den 
Bodengutachter vorzulegen (Baugrubensohlenabnahme). 
 

 
C. Auflagen 
 

Immissionsschutzrechtliche Auflagen 
 
Schallleistungsbeschränkung zur Nachtzeit 
 
1. Die nachfolgend aufgeführte Windenergieanlage ist zur Nachtzeit von 22:00-06:00 Uhr entsprechend 

der Schallimmissionsprognose der I 17 -Wind GmbH & Co. KG vom 01.04.2026, Bericht Nr. I17-SCH-2025-
039 Rev.03 im Zusammenhang mit: 
 
- WEA 1 Enercon E 160 EP 5 E 3 R 1, Herstellerangabe zu Modus NR VIIs-1, 4.400 kW, 

 
mit den hier festgelegten Leistungsdaten zu betreiben. Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emis-
sionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten folgende Werte: 
 

Modus

BM NR VIIs-1
63

[Hz]

125

[Hz]

250

[Hz]

500

[Hz]

1000

[Hz]

2000

[Hz]

4000

[Hz]

8000

[Hz]

σR

[dB]

σP

[dB]

σProg

[dB]

LW,Okt [dB(A)] 83,2 88,3 91,8 93,6 97,2 97,7 85,4 63,8 0,5 1,2 1,0

Le,max,Okt [dB(A)] 84,9 90,0 93,5 95,3 98,9 99,4 87,1 65,5

Lo,Okt [dB(A)] 85,3 90,4 93,9 95,7 99,3 99,8 87,5 65,9

WEA 01-E 160 EP5 E3 R1; max. Leistung 4.400 kW

 
LW,Okt = Oktavpegel aus dem zugehörigen Vermessungsbericht oder Herstellerangabe 
Le,max,Okt = maximal zulässiger Oktavschallleistungspegel 
Lo,Okt = Oktavpegel einschließlich aller Zuschläge für den oberen Vertrauensbereich 

σR, σP, σProg = berücksichtigte Unsicherheiten für Vermessung, Standardabweichung und das  
   Prognosemodell 

 
Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des geneh-
migungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von Unsicher-
heiten dar und dürfen nicht überschritten werden. Sie gelten somit auch als Vorbelastung für nachfol-
gende Anlagen. 
 

Aufschiebung des Nachtbetriebes  
 

2. Die Windenergieanlage WEA 01 ist so lange während der Nachtzeit von 22:00 - 6:00 Uhr außer Betrieb 
zu setzen, bis das Schallverhalten des WEA-Typs E 160 EP 5 E 3 R 1 durch eine FGW-konforme Vermes-
sung an der beantragten Windenergieanlage selbst oder einer anderen Windenergieanlage gleichen 
Typs belegt wird. Es ist nachzuweisen, dass die im Wind-BIN des höchsten gemessenen Summenschall-
leistungspegels vermessenen Oktavschallleistungspegel zuzüglich des 90%-Konfidenzintervalls der Ge-
samtunsicherheit aus Vermessung, Serienstreuung und Prognosemodell (Lo,Okt,Vermessung) die v.g. Werte 
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der obere Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt nicht überschreiten. Werden nicht alle Werte Lo,Okt eingehal-
ten, kann der Nachweis für die Aufnahme des Nachtbetriebs über die Durchführung einer erneuten Aus-
breitungsrechnung für die betroffene einzelne WEA erbracht werden. Diese Kontrollrechnung ist mit 
dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immissionsaufpunktmodellierung durchzufüh-
ren, wie es in der Schallprognose der I 17 -Wind GmbH & Co. KG vom 01.04.2026, Bericht Nr. I17-Sch-
2025-039 Rev.03 abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauensbereichsgrenzen der ver-
messenen Oktavschalleistungspegel Lo,Okt,Vermessung des Wind-BINs mit dem höchsten gemessen Sum-
menschallleistungspegel anzusetzen. Der Nachweis für die Aufnahme des Nachtbetriebs gilt dann als 
erbracht, wenn die so ermittelten Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die für sie in der 
Schallprognose der I 17 -Wind GmbH & Co. KG vom 01.04.2026, Bericht Nr. I17-Sch-2025-039 Rev.03 
ermittelten und ab Seite 159 Nr. Anhang 3 A aufgelisteten Teilimmissionspegel nicht überschreiten. 
Der Nachtbetrieb ist nach positivem Nachweis und Freigabe durch die Genehmigungsbehörde (Kreis Pa-
derborn) in dem Betriebsmodus mit der zugehörigen maximalen Leistung und Drehzahl zulässig, der 
dem vorgelegten schalltechnischen Nachweis zu Grund liegt. 
 

3. Wird das o.g. Schallverhalten durch einen FGW konformen Messbericht an der eigenen Anlage oder 
durch einen zusammenfassenden Messbericht aus mindestens 3 Einzelmessungen nachgewiesen, ent-
fällt die nachfolgende aufgeführte Auflage zur Durchführung einer separaten Abnahmemessung.  
Es wird darauf hingewiesen, dass im Einzelfall auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Messung nach  
§ 26 BImSchG angeordnet werden kann, um den genehmigungskonformen Nachtbetrieb gemäß  
Auflage 1 zu überprüfen. 
 

4. Bis zur Vorlage eines Berichtes über die Typvermessung kann der Nachtbetrieb aufgenommen werden, 
wenn die betroffene WEA zur Nachtzeit übergangsweise in einem schallreduzierten Betriebsmodus be-
trieben wird, dessen Summenschallleistungspegel nach Herstellerangabe um mindestens 3,0 dB(A) un-
terhalb des Summenschallleistungspegels liegt, welcher der Schallprognose für diese WEA zugrunde 
liegt. 

 
Hinweis: 
Liegt für einen gegenüber der Schallprognose stärker schallreduzierten Betriebsmodus bereits eine 
Typvermessung vor, kann dieser auch dann gefahren werden, wenn er um weniger als 3 dB(A) unter 
dem eigentlich angestrebten Modus liegt, da dieser den Genehmigungsanforderungen für den vorläufi-
gen Nachtbetrieb in Bezug auf typvermessene WEA entspricht. 

 
Abnahmemessung 

 
5. Für die WEA 1 ist der genehmigungskonforme Nachtbetrieb entsprechenden den Nebenbestimmungen 

1 und 6 durch eine FGW-konforme Abnahmemessung eines anerkannten Sachverständigen nach §§ 26, 
28 BImSchG, der nachweislich Erfahrungen mit der Messung von Windenergieanlagen hat, nachzuwei-
sen. Spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme ist dem Kreis Paderborn eine Kopie der Auftragsbe-
stätigung für die Messungen zu übersenden. Vor Durchführung der Messungen ist das Messkonzept mit 
dem Umweltamt des Kreises Paderborn abzustimmen. Nach Abschluss der Messungen ist dem Umwel-
tamt des Kreises Paderborn ein Exemplar des Messberichts sowie der ggf. erforderlichen Kontrollrech-
nung vorzulegen. 
Die Abnahmemessung ist innerhalb von 15 Monaten nach Inbetriebnahme der WEA durchzuführen. Die 
Abnahmemessung kann mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde ausgesetzt werden, wenn im glei-
chen Zeitraum ein zusammenfassender FGW konformer Bericht vorgelegt wird, in dem das Schallver-
halten aus Messungen an mindestens 3 einzelnen Anlagen ermittelt wurde. 
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Genehmigungskonformer Nachtbetrieb 
 

6. Im Rahmen einer messtechnischen Überprüfung ist der Nachweis eines genehmigungskonformen Be-
triebs dann erbracht, wenn der messtechnisch bestimmte Oktavschalleistungspegel des Wind-BINs mit 
dem höchsten gemessenen Summenschallleistungspegel die v.g. Le,max,Okt Werte nicht überschreitet. 
Werden nicht alle Le,max,Okt Werte eingehalten, kann der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs 
über die Durchführung einer erneuten Ausbreitungsrechnung für die betroffene einzelne WEA erbracht 
werden. Diese Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immis-
sionsaufpunktmodellierung durchzuführen, wie es in der Schallprognose der I 17 -Wind GmbH & Co. KG 
vom 01.04.2026, Bericht Nr. I17-Sch-2025-039 Rev.03 abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die gemes-
senen Oktavschallleistungspegel des WIND-BINs mit dem höchsten gemessenen Summenschallleis-
tungspegel anzusetzen. Der Nachweis des genehmigungskonformen Betriebs gilt dann als erbracht, 
wenn die so ermittelten Teilimmissionswerte der betroffenen einzelnen WEA die für sie auf Seite 34, 
Tabelle 9.3 der I 17 -Wind GmbH & Co. KG vom 01.04.2026, Bericht Nr. I17-Sch-2025-039 Rev.03 aufge-
listeten Vergleichswerte nicht überschreitet. 
 

7. Die Windenergieanlage darf nicht tonhaltig sein. Tonhaltig sind WEA, für die nach TA Lärm ein Tonzu-
schlag von 3 dB oder 6 dB zu vergeben ist. 

 

Auflagen aus dem Baurecht 
 
Standsicherheit 
 
8. Bis spätestens vier Wochen vor Baubeginn ist dem Amt für Bauen und Wohnen des Kreises Paderborn 

gemäß § 68 Abs. 2 Nr. 2 BauO NRW 2018 ein Prüfbericht eines staatlich anerkannten Sachverständigen 
für die Prüfung der Standsicherheit gemäß § 87 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauO NRW 2018 vorzulegen.  
Aus diesem Prüfbericht muss hervorgehen, dass der Standsicherheitsnachweis, das Turbulenzgutachten 
und das Bodengutachten einer Plausibilitätsprüfung und einer Prüfung auf Vollständigkeit unterzogen 
wurden und anerkannt wurden. 
Der Sachverständige hat in diesem Prüfbericht zu erklären, dass die genannten Bauvorlagen mit dem zu 
errichtenden Vorhaben konform sind. 

 
9. Die Bauausführung ist durch eine/n staatlich anerkannte/n Sachverständige/n für die Prüfung der Stand-

sicherheit zu überwachen. 
 
Vor Inbetriebnahme ist dem Amt für Bauen und Wohnen des Kreises Paderborn eine mängelfreie Be-
scheinigung vorzulegen. Diese muss bestätigen, dass alle Nebenbestimmungen des Bescheids eingehal-
ten wurden (Auflagenvollzug). 
Die Überwachung umfasst insbesondere: 
• Eine Abnahmeprüfung der Fundamentbewehrung vor dem Betonieren durch den staatlich anerkann-

ten Sachverständigen für die Prüfung der Standsicherheit. 
• Eine rechtzeitige Terminabstimmung der Bewehrungsabnahme mit dem Prüfingenieur vor Beginn 

der Arbeiten. 
• Die Vorhaltung der erforderlichen statischen Unterlagen an der Baustelle. 
• Die Vorlage der Prüfberichte zur Bewehrungsabnahme bei der Fertigabnahme. 
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Betriebsbeschränkungen 
10. Gemäß dem Turbulenzgutachten Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen nach DIBt 

2012 für den Windpark Buke Repowering Deutschland mit der Referenznummer I17-SE-2025-167 Rev.03 
vom 19.01.2026 sind die folgenden Betriebsbeschränkungen für die beantragte Windenergieanlage ver-
bindlich einzuhalten und umzusetzen: 

 
11. Folgende Windenergieanlagen wurden im Turbulenzgutachten Gutachten zur Standorteignung von 

Windenergieanlagen nach DIBt 2012 für den Windpark Buke Repowering Deutschland mit der Referenz-
nummer I17-SE-2025-167 Rev.03 erstellt am 19.01.2026, nicht berücksichtigt und müssen vor Inbetrieb-
nahme der beantragten Windenergieanlage vollständig zurückgebaut werden: 
 
Az. 1868-98-06; Az. 484-95-06; Az. 00629-10-14; Az. 1872-98-06; Az. 01349-10-14; Az. 2772-91-06 A; 
Az. 2772-91-06 B; Az. 2772-91-06 C; Az. 2772-91-06 D 
 
Sollte die dieser Genehmigung zugrunde gelegte Windparkkonfiguration nachträglich nicht eintreten, 
weil der Rückbau der genannten Windenergieanlagen nicht erfolgt, ist ein überarbeitetes Turbulenzgut-
achten vorzulegen, das die tatsächliche Situation berücksichtigt. 
 
In diesem Fall würde die Genehmigungsbehörde im Rahmen eines Änderungsbescheides die in dieser 
Genehmigung festgelegten Betriebsbeschränkungen gegebenenfalls entsprechend den Ergebnissen des 
neuen Gutachtens anpassen. 

 
12. Des Weiteren bestehen bereits erteilte Genehmigungen des Antragstellers die im Turbulenzgutachten 

nicht berücksichtigt wurden und deren Verzicht für eine Genehmigung des vorliegenden Antrags unab-
dingbar sind. Die Anlagen, auf die zugunsten einer positiven Bauordnungsrechtlichen Einstufung ver-
zichtet werden muss, sind: 

 
Az. 40593-23; Az. 40595-23; Az. 40596-23; Az. 40597-23; Az. 40105-20 (07); Az. 40108-20 (10) 

 
Sollte die dieser Genehmigung zugrunde gelegte Windparkkonfiguration nachträglich nicht eintreten, 
weil der Verzicht der Genehmigung der genannten Windenergieanlagen nicht erfolgt, ist ein überarbei-
tetes Turbulenzgutachten im Rahmen eines Änderungsantrags vorzulegen, welches die tatsächliche Si-
tuation berücksichtigt. 
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IV. BEGRÜNDUNG  
 
Antragsgegenstand und Verfahrensablauf  
 
Mit Genehmigungsbescheid vom 16.09.2024 wurde der Windenergie Keimberg GbR gemäß der §§ 4 und 6 
Bundes-Immissionsschutzgesetz unter dem Aktenzeichen 40867-21-600 die Genehmigung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs ENERCON E-160 EP5 mit einer Nabenhöhe von 166,6 m, ei-
nem Rotordurchmesser von 169,0 m sowie einer Nennleistung von 4.600 kW in Altenbeken-Buke erteilt. 
 
Nunmehr wurde mit Antrag vom 02.03.2026, hier eingegangen am selben Tag, die Genehmigung zur wesent-
lichen Änderung der Windenergieanlage durch Wechsel des Anlagentyps vor der Errichtung auf den Typ 
ENERCON E-160 EP5 E3 R1 mit einer Nabenhöhe von 166,6 m, einem Rotordurchmesser von 160,0 m sowie 
einer Nennleistung von 5.560 kW in Altenbeken-Buke ohne Standortverschiebung beantragt. 
 
Dieses Vorhaben ist nach § 16 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und Nr. 1.6.2 des 
Anhangs 1 zur 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Zuständig für die Entscheidung 
ist nach § 1 Abs. 3 ZustVU der Kreis Paderborn als untere Umweltschutzbehörde.  
 
Die beantragte Windenergieanlage liegt innerhalb der Windenergieflächen des Regionalplans OWL (1. Ände-
rung des Regionalplans OWL (Wind/Erneuerbare Energien)), der am 04.04.2025 in Kraft getreten ist und auch 
innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Windenergie – Sonderbaufläche A und 
Konzentrationszone 1“ der Gemeinde Altenbeken vom 02.06.2025. 
 
Das Vorhaben erfüllt die Tatbestandsmerkmale des § 16b Abs. 7 S. 3 BImSchG.  
 
Entsprechend der Vollzugshinweise der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) zu § 16b 
BImSchG vom 29.01.2026 ist bei Anwendbarkeit der Verfahrensvorschriften des § 16b Abs. 7 S. 3 BImSchG 
eine UVP-Vorprüfung nicht erforderlich. Das Genehmigungsverfahren wurde nach den Bestimmungen des  
§ 19 BImSchG als vereinfachtes Verfahren durchgeführt. 
 
Nach § 16b Abs. 8a BImSchG gilt die Genehmigung einschließlich der Nebenbestimmungen nach Ablauf von 
drei Monaten ab dem spätesten gemäß § 16b Abs. 7 S. 6 oder 7 mitgeteilten Zeitpunkt als antragsgemäß 
geändert, sofern die Genehmigungsbehörde nicht zuvor über den Antrag entscheidet oder ein Antrag nach 
Abs. 5 gestellt wird. Die vorliegende Entscheidung ergeht vor dem Eintritt der Genehmigungsfiktion.  
 
Der Antrag mit den zugehörigen Antragsunterlagen wurde den im Genehmigungsverfahren zu beteiligenden 
Fachbehörden zur fachlichen Prüfung und Stellungnahme zugeleitet, und zwar dem Amt für Bauen und Woh-
nen des Kreises Paderborn sowie der Unteren Immissionsschutzbehörde. Es wurden entsprechend  
§ 16b Abs. 7 Satz 3 BImSchG ausschließlich die militärischen und luftverkehrlichen Belange, die Standsicher-
heit sowie die schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche und nachteilige Auswirkungen durch Tur-
bulenzen geprüft.  
 
Die beteiligten Fachbehörden haben den Antrag und die Unterlagen geprüft, es wurden keine grundsätzli-
chen Einwände gegen das Vorhaben erhoben, jedoch Nebenbestimmungen und Hinweise vorgeschlagen, die 
die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sicherstellen. 
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Befristung der Genehmigung  

 
In Ausübung des mir eingeräumten Ermessens habe ich mich für eine Befristung dieser Genehmigung ent-
schieden. Maßgeblich für diese grundsätzliche Entscheidung ist, dass eine bestehende Genehmigung von 
weiteren Projekten als Vorbelastung zu berücksichtigen ist und daher eine unbefristete und nicht ausge-
nutzte Genehmigung auf Dauer die Realisierung weiterer Projekte verhindern würde. Zudem war für diese 
Entscheidung die Überlegung maßgeblich, dass aufgrund des auch finanziellen Aufwandes für die Erstellung 
der Antragsunterlagen die ernsthafte Absicht, die Anlage auch tatsächlich zeitnah errichten zu wollen, anzu-
nehmen ist. Darüber hinaus lag dieser Entscheidung der Umstand zugrunde, dass Windenergieanlagen dem 
technischen Fortschritt unterliegen und es daher wahrscheinlich ist, dass die Anlage in der genehmigten Form 
auch nicht eine unbegrenzte Zeit auf dem Markt verfügbar sein wird.  
 
Als Anknüpfungspunkt wurde die Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage gewählt, um etwaige Bauverzöge-
rungen mit abzudecken. 
 
Die Befristung bezieht sich zudem auf jede einzelne Windenergieanlage. Hierdurch wird gewährleistet, dass 
die Genehmigung in Teilen erlöschen kann, wenn einzelne Anlagen nicht realisiert werden, während die Ge-
nehmigung für rechtzeitig in Betrieb genommene Windkraftanlagen aber erhalten bleibt.  
 
Der Zeitraum der Befristung wurde auf vier Jahre festgelegt. Diese Zeitspanne ist nach hiesiger Erfahrung 
ausreichend, im Regelfall eine Windenergieanlage in Betrieb zu nehmen, und daher angemessen. 
 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass § 18 Abs. 3 BImSchG auf Antrag die Verlängerung der Frist aus wichtigem 
Grund ermöglicht und daher auch den Fällen, die nicht der Regel entsprechen, Rechnung getragen werden 
kann.  
 
 
V. VERWALTUNGSGEBÜHR 
 
Die mit diesem Bescheid erteilte Genehmigung ist auf Grund der §§ 13 Abs. 1 Nr. 1 und 14 Abs. 1 GebG NRW 
gebührenpflichtig.  
 

Die Festsetzung der Gebühr erfolgt in einem gesonderten Bescheid.   

 

 

VI. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Brökling 
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VII. HINWEISE 
 
Allgemeine Hinweise 
 
1. Die Genehmigung erlischt nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG unabhängig von der in Abschnitt III. A) dieses 

Genehmigungsbescheides festgelegten Befristung, wenn die genehmigungsbedürftige Anlage während 
eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist. 

 
Die Genehmigungsbehörde kann die genannten Fristen gemäß § 18 Abs. 3 BImSchG auf Antrag aus wich-
tigem Grunde verlängern, wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht gefährdet wird. Der Antrag ist 
vor Fristablauf schriftlich zu stellen und ausführlich zu begründen. 

 
2. Es wird darauf hingewiesen, dass neben den Bestimmungen dieses Genehmigungsbescheides diejenigen 

folgender bzw. vorausgegangener Bescheide zu beachten sind, sofern diese nicht durch den aktuellen 
Genehmigungsbescheid geändert oder ersetzt worden sind. 

 
3. Der Genehmigungsbescheid ergeht gemäß § 21 Abs. 2 der 9. BImSchV unbeschadet der behördlichen 

Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.  

 

4. Das Vorhaben erfüllt die Tatbestandsmerkmale des § 16b Abs. 7 S. 3 BImSchG. Der Prüfumfang dieses 

Änderungsgenehmigungsverfahrens ist per Gesetz eindeutig beschränkt.  

Die materiellen Betreiberpflichten des BImSchG, auch in Bezug auf die nicht zu prüfenden Belange, blei-

ben weiterhin bestehen. Werden materielle Betreiberpflichten verletzt oder droht eine Verletzung, kön-

nen sie zum Gegenstand einer nachträglichen Anordnung, gegebenenfalls nach dem betroffenen Fach-

recht gemacht werden. 

 
 
VIII. ANLAGEN 
 
1. Auflistung der Antragsunterlagen 
 
Die nachfolgend aufgeführten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung und bestimmen de-
ren Inhalt und Umfang. Die von der Genehmigung erfassten Anlagen sind nach Maßgabe der zu diesem Be-
scheid gehörenden und nachfolgend aufgelisteten Antragsunterlagen auszuführen, zu betreiben und instand 
zu halten, soweit nicht durch die in Abschnitt I – Tenor – aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang 
der Genehmigung oder durch die in Abschnitt III. dieses Genehmigungsbescheides festgesetzten Nebenbe-
stimmungen etwas Anderes vorgeschrieben wird. Die Antragsunterlagen sind insgesamt mit dem Genehmi-
gungsbescheid in der Nähe der Betriebsstätte zur Einsichtnahme durch Bedienstete der Aufsichtsbehörde 
aufzubewahren. 
 

1 Änderungsantrag nach § 16b BImSchG 

2 Bauvorlagen 

3 Kosten 

4 Standort und Umgebung 

5 Anlagenbeschreibung 

6 Stoffe 

7 Abfallmengen & -entsorgung 
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Gutachten: 
 

- Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen nach DIBt 2012 für den Windpark Buke 
Repowering Deutschland, I17-Wind GmbH & Co. KG, Husum, Bericht-Nr.: I17-SE-2025-167 Rev. 
03, 19.01.2026 
 

- Berechnung der Schattenwurfdauer für die Errichtung und den Betrieb von 23 WEA am Standort 
Buke-Süd, I17-Wind GmbH & Co. KG, Husum, Bericht-Nr.: I17-SCHATTEN-2025-035 Rev. 02, 
28.01.2026 

 
- Gutachten zum Eiswurf und Eisfall an Windenergieanlagen im Windpark Buke-Süd Deutschland, 

I17-Wind GmbH & Co. KG, Husum, Bericht-Nr.: I17-EW-2025-152 Rev.01, 05.02.2026 
 
- Schalltechnisches Gutachten für die Errichtung und den Betrieb von 23 Windenergieanlagen am 

Standort Buke-Süd, I17-Wind GmbH & Co. KG, Husum, Bericht-Nr.: I17-SCH-2025-039 Rev.03, 
01.04.2026 

 
 

Anlage:  
 
Auflistung der beauflagten Bauvorlagen: 
 
1. Das Turbulenzgutachten Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen nach DIBt 2012 für den 

Windpark Buke Repowering Deutschland mit der Referenznummer I17-SE-2025-167 Rev.03 vom 
19.01.2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Abwasser 

9 Schutz vor Lärm und sonstigen Immissionen 

10 Anlagensicherheit 

11 Arbeitsschutz bei Errichtung und Wartung 

12 Brandschutz 

13 Störfallverordung – 12. BImSchV 

14 Maßnahmen nach Betriebseinstellung 

15 Typenprüfung 
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2. Verzeichnis der Rechtsquellen 
 

4. BImSchV 
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)  

9. BImSchV 
Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV)  

12. BImSchV 
Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verord-
nung – 12. BImSchV)  

ArbSchG 
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - 
ArbSchG)  

ArbStättV Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)  

AVwGebO NRW Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NRW)  

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)  

BauGB Baugesetzbuch (BauGB)  

BauGB-AG NRW Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW)  

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO)  

BauO NRW 2018  Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018)  

BaustellV 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – 
BaustellV)  

BetrSichV 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
(Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV)  

BImSchG 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)  

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)  

DSchG NRW 
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmal-
schutzgesetz – DSchG NRW)  

ERVV 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verord-
nung - ERVV)  

GebG NRW Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW)  

GefStoffV Gefahrstoffverordnung  

KrWG 
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG)  
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LKrWG NRW 
Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
- LKrWG) 

LNatSchG NRW 
Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG 
NRW)  

LuftVG Luftverkehrsgesetz (LuftVG)  

LWG NRW 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG NRW)   

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

UVPG NRW 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Nordrhein-Westfalen (Landesumwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz - UVPG NRW)  

UWSchadAnzVO 
Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von umweltrelevanten Ereig-
nissen beim Betrieb von Anlagen (Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung - UWSchadAnzVO)  

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG)  

ZustVU NRW Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU NRW)  

 


